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— Industriepreise entsprechend der dafür heraus
gegebenen staatlichen Nomenklatur zu bestäti
gen und darüber das Amt für Preise zu infor
mieren,

— Normative für die Kalkulation der Kosten zu 
bestätigen, soweit nicht das Amt für Preise da
für zuständig ist.
Diese Normative müssen auf die rationelle Nut
zung von Energie, Rohstoffen tmd Material ge
richtet sein und eine effektive Nutzung der pro- 

I duktiven Fonds und des Arbeitszeitfonds för
dern. Sie sind auf der Grundlage von Betriebs
vergleichen, der Anwendung der Gebrauchs- 
wert-Kosten-Analyse, der wissenschaftlichen 
Arbeitsorganisation und anderer geeigneter Me
thoden auszuarbeiten und ständig zu verbessern.

— durch Anleitung und Kontrolle der ihnen un
terstellten WB und volkseigenen Kombinate 
die Durchsetzung der staatlichen Direktiven und 
Kalkulationsrichtlinien zu sichern,

— spezielle Kalkulationsrichtlinien bzw. Kalkula
tionselemente für die Industriezweige auf der 
Grundlage der Neufassung der zentralen staat
lichen Kalkulationsrichtlinien zu bestätigen, so
weit ihre Bestätigung nicht durch den Minister 
und Leiter des Amtes für Preise erfolgt,

— eine Überprüfung der Gemeinkosten in ihren 
Bereichen vorzunehmen mit dem Ziel, die Ge
meinkosten zu senken,

— überbetriebliche Gemeinkostennormative für
die WB und die den Ministerien direkt unter
stellten volkseigenen Kombinate sowie deren 
Veränderung dem Amt für Preise zur Bestäti
gung vorzulegen,

— die Bestätigung von ökonomisch begründeten 
Teilpreissystemen, Parametersystemen und 
Preisreihen zur Bildung von Industriepreisen 
vorzunehmen,

— den WB und den Ministerien direkt unterstell
ten volkseigenen Kombinaten verbindliche Nor
mative für die Gestaltung des Verhältnisses 
von Gebrauchseigenschaften (Leistungsparame
ter) und Industriepreisen bei der Entwicklung 
neuer Erzeugnisse vorzugeben.

Das Ministerium für Außenwirtschaft und die an
deren zentralen Staatsorgane haben diese Aufgaben 
entsprechend ihren spezifischen Bedingungen wahr
zunehmen.

9. Die WB und die den Ministerien direkt unter
stellten volkseigenen Kombinate haben ihre Ver
antwortung auf dem Gebiet der Kosten und Indu
striepreise, ausgehend von den staatlichen Direk
tiven, voll wahrzunehmen. Sie haben

— die Erzeugnisse, deren Industriepreise nicht 
vom Ministerrat, dem Amt für Preise oder 
den Ministerien zentral bestätigt werden, auf 
der Grundlage staatlicher Direktiven und Kal
kulationsrichtlinien in das bestehende Preis
gefüge einzustufen,

— die von den Betrieben ausgearbeiteten Preis
anträge zu prüfen und Vorschläge für die zen
trale staatliche Bestätigung der Industriepreise 
ihrem zuständigen Minister vorzulegen,

— Kalkulationsnormative, Teilpreissysteme, Para
metersysteme, Preisreihen und spezielle Kalku
lationsrichtlinien gemeinsam mit ihren Betrie
ben auszuarbeiten und zur Bestätigung vorzu
bereiten.

Die VVB und die den Ministerien direkt unter
stellten volkseigenen Kombinate sind für die An
leitung der ihnen unterstellten Betriebe hinsichtlich 
der Kosten- und Preisarbeit verantwortlich. Das 
gilt auch für Industriepreise, die von den Betrie
ben auf der Grundlage staatlicher Kalkulationsvor
schriften und Teilpreisnormative ermittelt wer
den, wie z. B. für Sonder- und Einzelfertigung im 
Maschinenbau und für Betriebspreise in der Leicht
industrie. Die VVB und die den Ministerien direkt 
unterstellten volkseigenen Kombinate haben dafür 
zu sorgen, daß der Aufwand zur Herstellung von 
Erzeugnissen und, davon ausgehend, die Industrie
preise so niedrig wie möglich gehalten werden.

Davon ausgehend haben sie zu sichern, daß

— schon vor der Bildung der Industriepreise neuer, 
weiterentwickelter Erzeugnisse über die Arbeit 
mit den Kosten Einfluß auf die Erhöhung der 
Effektivität genommen wird. Dabei ist bereits 
in den vorbereitenden Phasen die Erzeugnis
rationalisierung durch Anwendung . der Ge- 
brauchswert-Kosten-Analyse zu unterstützen,

— in zunehmendem Maße im Plan Wissenschaft 
und Technik Kosten- und Preislimite für die 
Entwicklung neuer Erzeugnisse vorgegeben wer
den,

— die Preisbildung auf der Grundlage einer exak
ten Kostenrechnung und Kastenkalkulation mit 
einem ordnungsgemäßen Nachweis über die 
Fertigungszeiten, den Materialverbrauch und die 
Gemeinkosten (Nachkalkulation) vorgenommen 
wird,

— für Erzeugnisgruppen mit häufigem Erzeugnis
wechsel der Anteil von Industriepreisen erhöht 
wird, die auf der Grundlage ökonomisch be
gründeter Teilpreissysteme, Parametersysteme 
und Preisreihen gebildet werden.

Die bei den VVB und den Ministerien direkt unter
stellten volkseigenen Kombinaten bestehenden 
Arbeitskreise für die Prüfung der Preisanträge, die 
sich aus Vertretern der Hersteller-, Abnehmer
land Zulieferbetriebe, des ’ Deutschen Amtes für 
Meßwesen und Warenprüfung (DAMW) u. a. zu
sammensetzen, haben die Qualität der Ausarbei
tung und Prüfung der Preisanträge sowie das Zu
sammenwirken von Herstellern, Hauptabnehmern 
und wichtigen Vorlieferanten auf dem Gebiet der 
Industriepreise zu verbessern.
Sie haben sich vor allem auf die kritische Analyse 
und Kontrolle der Kosten zu konzentrieren. Hier
bei sind die Erfahrungen auszunutzen, die bereits 
bei der Industriepreisreform mit den ständigen 
Arbeitskreisen und bei der Preisbildung für Kon
sumgüter mit den Preisbeiräten gesammelt wur
den.
Die Bestimmungen dieses Abschnittes sind von den 
WB ilnd den Ministerien direkt unterstellten 
volkseigenen Kombinaten auf die Erzeugnisgrup
pen anzuwenden, für die ihnen nach den Rechts
vorschriften die Prüfung und Koordinierung der


